Lösung zu L2_3.5 Quiz Urheberrecht


#1	B	Damit riskiere ich eine saftige Geldstrafe, da Filme zu urheberrechtlich geschützten Werken zählen.
#2	B	Ich darf den Film mit meinen Freunden anschauen. Das ist in einem kleinen, privaten Rahmen rechtlich in Ordnung.
#3	A	Ich darf den Film weder Fremden zeigen, noch Geld dafür nehmen.
#4	C	Es kann passieren, dass ich eine Geldstrafe bekomme. Der Musikverlag bzw. die Band entscheidet, wie ihre Lieder verbreitet werden.
#5	B	Das kann teuer werden. Man müsste bei der Gema nachfragen und einen Lizenzvertrag abschließen.
#6	C	Das kommt darauf an, welches Rechtsmodul für die gewünschte Musik gewählt wurde.
#7	A	Unter der Bedingung der Namensnennung und einer nicht kommerziellen Weiterverwendung können wir die Musik für unseren Film nicht nur nutzen, sondern auch bearbeiten und abwandeln.
[bookmark: _GoBack]	C	Wenn wir im Nachspann des Films die Urheber der Musik nennen, können wir sie als Hintergrundmusik verwenden.
#8	B	Ist zwar hart, aber die Strafe ist gerechtfertigt. Fremde Fotos zu verwenden ist nicht erlaubt.
#9	A	Anspruch auf Unterlassung.
	B	Anspruch auf Beseitigung.
	C	Anspruch auf Schadenersatz.
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